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AUS DEM INHALT

Begründung einer
Betriebsstätte im
Ausland
–
Fristenlauf bei elektro-
nischer Zustellung
–
Finanzreserve von
Vereinen
–
Steuerfreie SEG-Zulage 
an Ordinationshilfen

SOMMER ALS ZEIT STRATEGISCHER 
WEICHENSTELLUNGEN
Österreich schien endlich wieder auf Kurs: WIFO und IHS prognostizierten für 2026 ein stei-
gendes Bruttoinlandsprodukt von 1,0 bis 1,2 Prozent. Die Grundrichtung stimmte – doch der 
Irankonflikt hat die Lage verändert. Gestiegene Energiepreise lassen diese Prognosen unrea-
listisch erscheinen. Experten rechnen mit einer Halbierung. 

Wer die vergangenen sieben Jahre Revue passieren lässt, erkennt, dass drei externe Schocks – 
Coronapandemie, Ukrainekonflikt, Irankonflikt – wesentlich zur längsten Rezession seit Grün-
dung der Zweiten Republik beigetragen haben. Die Lehre aus diesen und anderen Krisen ist 
immer dieselbe: Wer Krisen übersteht, tut das nicht durch Abwarten, sondern durch den Mut 
zur Veränderung. Fehler und Versäumnisse erkennen und beseitigen, neue Geschäftsmodelle 
entwickeln, mehr Resilienz schaffen, sich strategisch neu ausrichten sind echte Weichenstel-
lungen, die unsere Unternehmen dauerhaft stärken können. 

Auf politischer Ebene gilt das Gleiche. Die Antworten auf die Krisen der vergangenen Jahre waren 
in Teilen zu zögerlich und zu kleinteilig. Österreich braucht Mut zu echten, strukturellen Reformen 
ohne den Blick auf Wahlen oder Wählerschichten zu richten. Gute und mutige Reformen werden 
langfristig überzeugen, und mit solchen wird man vielleicht nicht die nächste, aber die darauf-
folgende Wahl gewinnen. Soviel Einsicht und Verständnis muss man den Wählern zugestehen.

Der Sommer war immer beides: Durchschnaufen und Vorbereitung. Vielleicht kann in der 
bevorstehenden Sommerzeit 2026 Raum geschaffen werden, um strategische Erfordernisse 
gezielt in den Blick zu nehmen und Entwicklungen zu analysieren, um die Grundlagen für 
zukünftige Entscheidungen zu schaffen, mit dem Ziel, das eigene Unternehmen nachhaltig 
für kommende Herausforderungen zu positionieren. Gleiches dürfen wir uns für Österreich 
von allen Verantwortungsträgern – unabhängig ob gewählt oder bestellt – wünschen.
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BEGRÜNDUNG EINER
BETRIEBSSTÄTTE IM AUSLAND

Ob ein österreichischer Subunternehmer im Ausland eine Be-
triebsstätte begründet, hängt insbesondere von der Dauer 
der Arbeiten, den örtlichen Einsätzen und dem Zusammen-
hang zwischen seinen einzelnen Tätigkeiten im Ausland ab.

Im internationalen Steuerrecht ist die sogenannte „Be-
triebsstätte“ ein zentraler Anknüpfungspunkt für die Be-
steuerung von Unternehmen im Ausland. Eine Betriebsstät-
te im Ausland liegt vor, wenn ein Unternehmen dort über 
eine feste Geschäftseinrichtung verfügt, über die es seine 
Tätigkeit ganz oder teilweise ausübt. Relevant sind:

• das örtliche Element (konkreter Ort),

• das zeitliche Element
(hinreichende Dauer/Verfügungsmacht) und

• das funktionale Element (operative Tätigkeit am Ort).

Subunternehmer mit Sitz in Österreich
Ein Generalunternehmer, der in seinem Ansässigkeitsstaat 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Bahnbau und Bahnin-
standsetzungsarbeiten durchführte, setzte dafür regelmä-
ßig Subunternehmer ein. Einer dieser Subunternehmer war 
ein Unternehmer mit Sitz in Österreich. Fraglich war, ob 
der österreichische Subunternehmer durch seine Tätigkeit 
im Ausland (Ansässigkeitsstaat des Generalunternehmers) 
dort eine Betriebsstätte begründete.

Ansicht des Finanzministeriums
Entscheidend ist die Perspektive des Subunternehmers, da die 
Beurteilung subjektbezogen vorzunehmen ist. Es ist zu prüfen, 
ob der Subunternehmer aus seiner eigenen Sicht eine feste  
Geschäftseinrichtung im Ausland unterhält. Eine enge Ver-
bindung zum Generalunternehmer allein reicht dafür nicht 
aus. Zwar kann auch Infrastruktur wie Gleisanlagen als orts-
bezogene Einrichtung gelten, doch fehlte es im vorliegenden 
Fall am notwendigen örtlichen Zusammenhang. Der Subun-
ternehmer arbeitete nicht dauerhaft an einem bestimmten 
Abschnitt des Bahnnetzes, sondern wurde punktuell und an 
wechselnden Abschnitten des Bahnnetzes eingesetzt. Die 
Einsätze erfolgten meist kurzfristig, oft nur tageweise, und 
waren durch längere Unterbrechungen voneinander getrennt.

Zeitliche Komponente
Auch die zeitliche Komponente sprach im konkreten Fall 
gegen das Vorliegen einer Betriebsstätte. Eine Tätigkeit gilt 

nicht begünstigungsschädlich, wenn der Verein nicht die ge-
samten Einnahmen im selben Kalenderjahr verwendet.

Das Halten einer Finanzreserve in Höhe eines durchschnitt-
lichen Jahresbedarfs an notwendigen Mitteln (Betriebs-
mitteln) kann laut Erlass des Finanzministeriums noch als 
zulässig angesehen werden. Eine Ansammlung von darüber-
hinausgehenden Mitteln bedarf allerdings des Nachweises, 
für welche konkreten Ziele die Mittel vom Verein angespart 
werden und in welchem Zeitrahmen die Verwirklichung 
dieser Vorhaben geplant ist. Dieser Nachweis ist durch ei-
nen entsprechenden Vorstands- oder Mitgliederbeschluss 
zu dokumentieren. Die Ansammlung eines unangemessen 
hohen Vermögens führt beim Verein ansonsten zum Verlust 
der steuerlichen Begünstigungen.

KESt-Befreiungserklärung für
gemeinnützige Vereine
Vereine können den Abzug von Kapitalertragsteuer (KESt) 
auf Zinserträge und Dividenden vermeiden, indem sie bei 
ihrer Bank eine geschäftsbezogene, digitale KESt-Befrei-
ungserklärung einreichen. Diese gilt nur für jenes Kapital-
vermögen, das zum notwendigen Betriebsvermögen ge-
hört, sie gilt jedoch nicht für den originären Vereinsbereich 
(Mitgliedsbeiträge, Spenden).

Bei Vereinen liegt Betriebsvermögen zum Beispiel im un-
entbehrlichen Hilfsbetrieb ("Zweckverwirklichungsbetrieb", 
z. B. Konzertaufführungen eines gemeinnützigen Chors) vor.
Ein solcher unentbehrlicher Hilfsbetrieb ist gegeben, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Der unentbehrliche Hilfsbetrieb muss in seiner Gesamt-
richtung auf die Erfüllung der gemeinnützigen, mildtä-
tigen oder kirchlichen Zwecke eingestellt sein.

• Diese Zwecke dürfen nicht anders als durch den unent-
behrlichen Hilfsbetrieb erreichbar sein.

• Der Hilfsbetrieb darf zu abgabepflichtigen Betrieben 
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Um-
fang in Wettbewerb treten, als dies bei Erfüllung der 
Zwecke unvermeidbar ist.

Bei Vorliegen eines solchen unentbehrlichen Hilfsbetriebs 
bleiben die abgabenrechtlichen Begünstigungen des Ver-
eins insgesamt erhalten und es entfällt auch die Abgabe-
pflicht für den unentbehrlichen Hilfsbetrieb selbst. Das 
bedeutet, dass auch Kapitaleinkünfte eines begünstigten 
Vereins, die er im Rahmen seines unentbehrlichen Hilfsbe-
triebs erzielt, steuerbefreit sind.

Tipp
Durch die KESt-Befreiungserklärung gegenüber der Bank 
kommt es für den Verein zu einer endgültigen Steuerbefrei-
ung seiner Kapitaleinkünfte. Voraussetzung ist, dass dieses 
Kapitalvermögen eindeutig dem unentbehrlichen Hilfsbe-
trieb zugeordnet werden kann. Es empfiehlt sich daher eine 
strenge Trennung von Bankkonten und Depots hinsichtlich 
Vereinsbereich einerseits und Betriebsbereich andererseits.

einmonatige Beschwerdefrist zu laufen. Das Bundesfinanz-
gericht (BFG) stellte dazu klar, dass eine Kanzlei, die am 
Wochenende geschlossen ist, nicht in die entschuldbare Ab-
wesenheit fällt. Daher bleibt die Zustellung als bewirkt und 
die Frist verschiebt sich nicht auf den Montag.

Es ist auch nicht erforderlich, dass dem Empfänger die volle 
Frist für die Erhebung der Beschwerde zur Verfügung steht. 
Solange der Empfänger noch rechtzeitig von der Zustellung 
Kenntnis erlangt, um die Beschwerde einzubringen, gilt die 
Zustellung als wirksam. Im einem Fall standen noch 30 Tage 
zur Verfügung, um die Fristverlängerung zu beantragen. Da-
her kam es zu keiner Verzögerung der Zustellwirkung.

Fazit
Die Entscheidung des BFG verdeutlicht, dass bei elektro-
nischer Zustellung allein das Einlangen in der Databox 
von FinanzOnline den Fristenlauf auslöst, unabhängig 
von Wochenenden oder der tatsächlichen Kenntnisnah-
me. Eine regelmäßige Kontrolle von FinanzOnline sollte 
somit sichergestellt werden, um Fristversäumnisse zu 
vermeiden.

FINANZRESERVE VON VEREINEN

Begünstigungen gemeinnütziger bzw. mildtätiger Vereine 
sind daran geknüpft, dass der Verein nach der Satzung und 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmit-
telbar der Förderung seiner begünstigten Zwecke dient. Beim 
Ansparen von Reserven bzw. beim Vermögensaufbau müssen 
begünstigte Vereine daher Besonderheiten beachten.

Gemeinnützige bzw. mildtätige Vereine genießen in Österreich  
besondere steuerliche Begünstigungen, da sie mit ihren Ein-
künften bzw. Umsätzen unter bestimmten Voraussetzungen 
weder der Körperschaft-, noch der Umsatzsteuer unterliegen. 
Begünstigte Vereine dürfen bei ihren Tätigkeiten zudem kei-
ne Gewinnerzielungsabsicht haben. Etwaige Gewinne, die 
trotzdem anfallen (Zufallsgewinne), müssen umgehend für 
den begünstigten Zweck verwendet werden. Allerdings ist es 

in der Regel erst dann als ausreichend dauerhaft, wenn sie 
über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel zwölf Monate 
im Fall von Bauausführungen, ausgeübt wird. Werden vom 
Subunternehmer mehrere, voneinander unabhängige Auf-
träge ausgeführt und liegt keine künstliche Aufspaltung der 
Verträge vor, dann sind die Fristen für die Begründung von 
Betriebsstätten getrennt zu beurteilen. Eine Zusammen-
rechnung der Zeiten hat jedoch dann zu erfolgen, wenn die 
einzelnen (Bau-)Projekte wirtschaftlich und geographisch 
ein zusammenhängendes Ganzes bilden.

Fazit
Im konkreten Fall erfolgten die Aufträge jedoch unabhängig 
voneinander, betrafen unterschiedliche Streckenabschnitte 
und basierten auf separaten Verträgen. Demnach fehlten 
der geografische Zusammenhang und auch die Dauerhaf-
tigkeit der Tätigkeit, sodass keine Betriebsstätte begründet 
wurde. Auch ein Rahmenvertrag zwischen Generalunter-
nehmer und Subunternehmer änderte daran nichts.

FRISTENLAUF BEI
ELEKTRONISCHER ZUSTELLUNG

Die Zustellung von Bescheiden erfolgt standardmäßig in 
elektronischer Form über FinanzOnline. Ein am Samstag 
in der Databox bereitgestellter Prüfungsbericht setzt den 
Fristenverlauf sofort in Gang, auch dann, wenn dieser Prü-
fungsbericht erst am Montag abgerufen wird.

Ein elektronisches Dokument gilt als zugestellt, sobald 
es im elektronischen Verfügungsbereich des Empfän-
gers – in der FinanzOnline-Databox – ist. Ob und wann 
dieses tatsächlich geöffnet bzw. abgerufen wird, spielt 
keine Rolle. Zudem wird ausdrücklich bestimmt, dass Wo-
chenenden und Feiertage den Fristenlauf nicht hemmen.  
Demnach setzt auch eine Zustellung am Samstag oder 
Sonntag Fristen unverzüglich in Gang.

Da ein Prüfungsbericht am Samstag in den elektronischen 
Verfügungsbereich gelangte, begann an diesem Tag die 
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Ordinationshilfen in Arztpraxen können unter bestimmten 
Voraussetzungen eine steuerfreie Gefahrenzulage erhalten, 
wenn sie überwiegend direktem Kontakt mit potenziell in-
fektiösen Patienten ausgesetzt sind.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) musste sich jüngst 
mit der Frage auseinandersetzen, unter welchen Umstän-
den ein solcher direkter Kontakt mit potenziell infektiösen 
Patienten in einer Arztpraxis angenommen werden kann. 
Entscheidend sei, dass die Tätigkeit der Beschäftigten tat-
sächlich mit einer erhöhten und zwangsläufigen Gefähr-
dung verbunden ist.

Für die Steuerfreiheit müsse nachgewiesen werden, dass 
die Arbeitnehmerinnen überwiegend Arbeiten ausführen, 
die eine besondere Gefahr für Leben, Gesundheit oder kör-
perliche Sicherheit darstellen.

Der Nachweis kann nicht nur durch nachprüfbare Grund-
aufzeichnungen, sondern auch in anderer Weise erbracht 
werden. Außerdem betonte der VwGH, dass bei der Beurtei-
lung die gesamte Arbeitszeit zu berücksichtigen sei.

STEUERFREIE SEG-ZULAGE AN ORDINATIONSHILFEN

Dazu zählen auch unmittelbar mit der gefährdenden Tätig-
keit verbundene Aufgaben, etwa notwendige Fahrten oder 
organisatorische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Pa-
tientenbetreuung.

Konkretes Risikoprofil der jeweiligen Tätigkeit
Gleichzeitig stellte das Gericht klar, dass nicht jeder Kon-
takt mit Patienten automatisch eine steuerfreie Gefahren-
zulage rechtfertigt. Im medizinischen Bereich komme es 
vielmehr auf das konkrete Risikoprofil der jeweiligen Tätig-
keit an. 

Im Fall von Ordinationshilfen in Arztpraxen von Allgemein-
medizinern oder Kinderärzten sah der Gerichtshof jedoch 
eine erhöhte Infektionsgefahr als gegeben an. Gerade die-
se Praxen seien oft erste Anlaufstellen für akut erkrankte 
Menschen mit leicht übertragbaren Infektionskrankheiten. 
Mitarbeiter an der Anmeldung oder im unmittelbaren Pati-
entenkontakt verfügen dabei häufig über keine besonderen 
räumlichen Schutzmaßnahmen.

Fazit
Die Entscheidung zeigt, dass steuerfreie Gefahrenzu-
lagen auch außerhalb klassischer Hochrisikoberufe 
möglich sind, sofern die tatsächliche Gefährdung im 
Arbeitsalltag nachvollziehbar belegt werden kann.  
Wir empfehlen Ihnen daher, als Nachweis laufend und 
lückenlose Aufzeichnungen zu führen, aus denen hervor-
geht, um welche konkrete Art der Tätigkeit es sich gehan-
delt hat und wann diese Arbeit geleistet wurde.

> www.eca.at
Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe

S T E U E R B E R A T U N G
W I RT S C H A F T S P R Ü F U N G
U N T E R N E H M E N S B E RATU N G

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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